
Berufsförderungswerk e.V.
des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.

Aufstiegsfortbildung

 Fördermöglichkeiten

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Das neue „Meister-BAföG“, das am 1. Januar 2002 
in Kraft trat, verfolgt das Ziel, jedem Menschen un-
abhängig von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
die bestmögliche berufl iche Qualifi kation zu ermögli-
chen.
Die Förderung der berufl ichen Fortbildung umfasst 
die Lehrgangs- und Prüfungskosten sowie den Le-
bensunterhalt in einer Kombination aus (nicht zurück-
zahlbarem) Zuschuss und einem zinsgünstigen Dar-
lehen.
Die Förderung ist nicht nur für die klassischen Meis-
terberufe“, sondern auch für andere Fortbildungen 
wie z.B.: Geprüfter Polier möglich. 

   weitere Informationen und Antragsformulare unter: 
   http://www.meister-bafoeg.info

Wir sind für Sie da !

Montag bis Donnerstag
7:00 Uhr - 16:15 Uhr

Freitag
7:00 Uhr - 12:15 Uhr

Ansprechpartner:
  Frau Dipl.-Ing. K. Neumann
Tel.:  03 32 35 / 517 - 12
Fax.:  03 32 35 / 517 - 61
e-mail:  k.neumann@bfw-bb.de

Berufsförderungswerk e.V.
ÜAZ Bauwirtschaft 
Brandenburg/H. - Friesack 
Ausbildungsstätte Friesack 
Berliner Allee 30 
14662 Friesack

Werkpolier 
Hochbau / Tiefbau

ÜAZ Bauwirtschaft 
Brandenburg/H. - Friesack 

Ausbildungsstätte Friesack

Internet:
www.bfw-bb.de

E-Mail:   
friesack@bfw-bb.dei

Anfahrt



 Zulassungsvoraussetzungen    Inhalt                Allgemeine Informationen 

 Termine/Ausbildungszeiten

 auf Anfrage
    
 Freitag  13.30 bis 19.30 Uhr
 Sonnabend 07.30 bis 14.15 Uhr

 Dauer  400 Std.

 Ausbildungsort
 Berufsförderungswerk e.V.
 ÜAZ Bauwirtschaft 
 Brandenburg/H. - Friesack 
 Ausbildungsstätte Friesack 
 Berliner Allee 30 
 14662 Friesack

 Prüfungen vor der IHK Potsdam 
       
   

 Kosten 1950,- € (zzgl. Prüfungsgebühren)

(1) Zur Werkpolierprüfung ist zuzulassen, wer 

1.eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, der der 
Fachrichtung Bau zugeordnet werden kann, und 
danach eine einschlägige Berufspraxis, die unter 
Anrechnung der in der Ausbildungsordnung für 
den Ausbildungsberuf vorgeschriebenen Ausbil-
dungsdauer mindestens sechs Jahre beträgt,

oder 

2.eine mindestens achtjährige einschlägige Be-
rufspraxis nachweist. 

Die Berufspraxis im Sinne des Satzes 1 muss in 
Tätigkeiten auf einer Baustelle abgeleistet sein, 
die der berufl ichen Fortbildung zum Werkpolier 
dienlich sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann zur Werkpo-
lierprüfung auch zugelassen werden, wer durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise 
glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigen. 

Das Abschlusszeugnis und der Nachweis der Tä-
tigkeit sind der Industrie- und Handelskammer 
Potsdam bei der Anmeldung vorzulegen. 

Bautechnischer Teil
 

Bautechnische Grundlagen

Baustellensicherung, Unfallverhütung und 
Arbeitsschutz

Bauausführung im Hochbau / Tiefbau

Baubetriebstechnik im Hochbau / Tiefbau

•

•

•

•


